
                             

Bad Neualbenreuth, 07.09.21 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulanfänger 2021/22! 

Der Schulstart Ihres Kindes rückt immer näher und inzwischen haben Sie alle wichtigen 

Informationen dazu erhalten. Es kann also eigentlich losgehen!  

Durch die am 2.9.21 in Kraft getretene neue Bay. Infektionsschutzmaßnahmeverordnung (14. 

BayLfSMV) wurden durch das Kultusministerium allerdings nochmals grundlegende 

Rahmenbedingungen zum Schulstart präzisiert. Damit ergeben sich einige kleine Abänderungen 

für unseren ursprünglich geplanten Ablauf am Dienstag, 14.9.21.  

NEU: 

Testpflicht für Ihr Schulkind! Die Teilnahme am Unterricht ist auch für Erstklässler*innen nur mit 

Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich (max. 48 Stunden alter PCR-Test o. max. 24 

Stunden alter Antigen-Schnelltest). Nachweis bitte bei der Lehrkraft vorlegen! 

Nur in Ausnahmefällen und nach telefonischer Voranmeldung ist ein Selbsttest an der Schule 

möglich.  

Platzanweisung: Zum Zweck der Kontaktverfolgung leisten Sie bitte bei der Begrüßung der 

Anweisung durch die Schule Folge. Unser Personal empfängt Sie und zeigt Ihnen dann Ihren Platz.  

Einhaltung des Mindestabstands (1,5m), dadurch ist eine Begleitung ins Klassenzimmers Ihres 

Kindes nicht möglich. Gelegenheit für ein Foto wird aber selbstverständlich organisiert. 

Empfehlung für Eltern: Freiwilliges Einhalten der 3G-Regel. Teilnahme an der Veranstaltung, 

wenn vollständig geimpft, genesen oder getestet. 

Maskenpflicht für Eltern (medizinische Maske) und Kinder (medizinische Maske o. textile Mund-

Nase-Bedeckung) 

Beschränkung auf 2 Begleitpersonen pro Schulanfänger 

 

Wir sind sicher, dass Sie Verständnis für diese Vorgaben zeigen und so zu einem möglichst 
sicheren Schulstart für Ihr Kind und die restliche Schulfamilie beitragen. DANKE! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Karin Gleißner, Rin 

 

Grundschule Bad Neualbenreuth 

Schulstraße 5 

 95698 Bad Neualbenreuth 


